
Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Aufstellung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Issum im Bereich 
Waldstraße/Pappelstraße 
 
Der Rat der Gemeinde Issum hat in seiner Sitzung am 13.12.2017 folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 
Die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Issum wird nach § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB in den Grenzen 
des Geltungsbereichs gemäß Anlage 1 beschlossen. 
 
 
Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Issum wurde durch den Rat der Gemeinde Issum am 13.12.2017 gefasst. 
 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung) vom 26.08.1999 –GV.NRW 2023, 
geändert durch VO vom 05.08.2009 (GV. NRW. S. 442, ber. S. 481) bestätigt, dass der 
Wortlaut des Aufstellungsbeschlusses mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde Issum 
vom 13.12.2017 übereinstimmt und dass verfahrensgemäß die Bestimmungen des § 2 Abs. 
1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung beachtet worden sind. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Issum vom 13.12.2017 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der 
zurzeit geltenden Fassung wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 
verfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut- 

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt  
    und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
    die den Mangel ergibt. 

 



Der Änderungsbereich liegt im Westen des Ortsteils Issum in der Gemarkung Issum, Flur 24. 
Er umfasst die Flurstücke 152 tlw. und 610 tlw. 
 
Ziel der Änderung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwick-
lung einer Wohnbaufläche und deren Erschließung zur Versorgung der Wohnbevölkerung 
mit bedarfsgerechtem Wohnraum. 
 
Folgende Darstellung des Flächennutzungsplanes soll geändert werden: 
 

 Umwandlung einer Grünfläche und einer öffentlichen Verkehrsfläche –Zweckbestimmung 
Parkplatz- in eine Wohnbaufläche 

 
Diese amtliche Bekanntmachung ergeht gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches den Bürgern allgemein Gelegen-
heit gegeben, sich zu der Flächennutzungsplanänderung zu äußern. 
 
Der Planentwurf einschließlich Begründung liegen zu diesem Zweck in der Zeit vom 
05.03.2018 bis einschließlich 05.04.2018 bei der Gemeindeverwaltung Issum, Herrlichkeit 7-
9, Zimmer 111 und 112 an den Tagen von montags bis donnerstags in der Zeit von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. 
 
Während dieser Zeit können die vorgenannten Unterlagen ebenfalls auf der Internetseite der 
Gemeinde Issum unter www.issum.de/Rathaus/Bekanntmachungen eingesehen werden.  
 
Anregungen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Namen 
der Einsender von Stellungnahmen in den Vorlagen für die öffentliche Sitzung des Rates und 
des Ausschusses aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender nicht ausdrücklich verwei-
gern. 
 
Zu dieser Bekanntmachung der Gemeinde Issum gehören ein Übersichtsplan und eine ver-
kleinerte Darstellung des zu ändernden Teilbereiches des Flächennutzungsplanes, die nach-
stehend abgedruckt sind. 
 
 
Issum, 14.02.2018 
 
Gemeinde Issum 
Der Bürgermeister 
 
 
Brüx 

 

http://www.issum.de/Rathaus/Bekanntmachungen


















Flächennutzungsplan der Gemeinde Issum - 8. Änderung

Darstellungen

Grenze des Änderungsbereichs

Bisherige Darstellung
Geplante Darstellung

Gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) hat der Rat der Gemeinde Issum am .............. die

Änderung des Flächennutzungsplans für dieses Gebiet beschlossen.

Issum, ....................

.............................

Bürgermeister

Der Beschluss des Rates der Gemeinde Issum zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans vom

......................... wurde am .......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Issum, ......................

..............................

Bürgermeister

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist vom ....................... bis zum

.....................durch Auslegung des Änderungsentwurfs durchgeführt worden.

Issum, .......................................

...............................

Bürgermeister

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom .......................... zur

Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Issum, .............

....................................

Bürgermeister

Aufstellungsverfahren

Der Rat der Gemeinde Issum hat am ............................... den Entwurf der Planung gebilligt und beschloss die öffentliche

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB).

Issum, ...........

..................................

Bürgermeister

Der Entwurf der 8. Flächennutzungsplanänderung mit Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB)

nach ortsüblicher Bekanntmachung vom ......................in der Zeit vom ....................... bis einschließlich zum

......................... öffentlich ausgelegen. Die berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom

.......................über die Auslegung informiert.

Issum, .............

.......................................

Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Issum hat die vorgebrachten Anregungen der Bürger und Träger öffentlicher Belange am

....................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Issum, .............

.......................................

Bürgermeister

Diese 8. Flächennutzungsplanänderung, der gemäß § 5 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) eine Begründung beigefügt

ist, wurde am ................... vom Rat der Gemeinde Issum abschließend beschlossen.

Issum, .............

.....................................

Bürgermeister

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Issum mit

Schreiben vom ............. (Az.: .......................................) gemäß § 6 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB)

genehmigt.

.......................................

Gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ist die Erteilung der Genehmigung am ............. ortsüblich

bekanntgemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und den Abs. 4

sowie § 215 Abs. 1 BauGB und § 7 Abs. 6 GO NW hingewiesen.

Die Änderung des Flächennutzungsplans ist am ............. wirksam geworden.

Issum, .............

.......................................

Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

8. Änderung

Flächennutzungsplan

GEMEINDE ISSUM

Grünflächen

Wohnbauflächen

Gewerbliche Bauflächen

1) Baugesetzbuch vom 23. 09. 2004 (BGBl. I S. 2414), in der zur Zeit der Genehmigung gültigen Fassung.

2) §§ 7 u. 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) vom 14. 07. 1994 (GV NW

S. 666) SGV NRW 2023), in der zur Zeit der Genehmigung gültigen Fassung.

3) Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung

-  PlanzV) vom 18. 12. 1990 (BGBl. 1991 I S.58), BGBl. III 213-1-6, in der zur Zeit der Genehmigung gültigen

Fassung.

4) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 23. 01. 1990

(BGBl. I S. 132), in der zur Zeit der Genehmigung gültigen Fassung.
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Gemeinde Issum 8. Änderung des Flächennutzungsplans- Vorentwurfsbegründung 

StadtUmBau 1 

1 Ausgangssituation und Planungserfordernis 

Die Gemeinde Issum beabsichtigt, ein Verfahren zur 8. Änderung ihres Flächennutzungsplans im Be-
reich Waldstraße/Pappelstraße durchzuführen. 

Die Planung steht im Zusammenhang mit dem Ziel der Gemeinde Issum, in erschlossener Siedlungs-
lage kostengünstigen Mietwohnungsbau zu schaffen. Vor diesem Hintergrund beauftragte der Bauaus-
schuss in seiner Sitzung am 14.06.2016 die Verwaltung, u.a. für das Grundstück an der Waldstraße 
nach Projektentwicklern und Investoren zu suchen. 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20.06.2017 wurde das Bebauungskonzept ei-
nes privaten Investors vorgestellt, das für die derzeit noch als Parkplatz und Grünfläche genutzte Flä-
che die Schaffung von insgesamt 16 barrierefreien Wohneinheiten vorsieht. Nach den ersten konzepti-
onellen Überlegungen könnten, unter Erhalt des angrenzenden Bolzplatzes, zwei durch ein zentrales 
Treppenhaus und Aufzug verbundene Baukörper entstehen. Vorgesehen ist eine zweigeschossige 
Bebauung zzgl. Staffelgeschoss. 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist es die Aufgabe der Gemeinden, Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erforderlich ist. Die beabsichtigte 8. Ände-
rung des Flächennutzungsplans ist erforderlich, um die Wohngebietsausweisung planungsrechtlich 
vorzubereiten. Gleichzeitig sollen mögliche emissionsbedingte Nutzungskonflikte vermieden werden. 
Durch die umgebenden Nutzungen wie die benachbarten Sportplätze sind verschiedene Belange be-
troffen, die in ihrem Zusammenspiel nur durch die Abwägungsentscheidung der Bauleitplanung zufrie-
den stellend zu berücksichtigen sind. Eine Realisierung des geplanten Wohngebiets zur Deckung der 
anhaltenden Nachfrage nach Mietwohnraum innerhalb der derzeitigen Grün- bzw. Parkplatzfläche ist 
nicht möglich. 
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2 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich im Südwesten Issums westlich der Waldstraße und südlich der Pappel-
straße. Das Plangebiet ist ca. 0,3 ha groß. 

Die genaue Abgrenzung ist im Plan durch eine entsprechende Begleitlinie gekennzeichnet. 

Abbildung: Lage des Plangebiets (ohne Maßstab) 
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StadtUmBau 3 

3 Gegenwärtiger Zustand 

Der westliche und südliche Teil des Plangebiets ist eine als Parkplatz genutzte Schotterfläche. 

Im östlichen Teilbereich liegt eine Grünfläche mit einem umgrenzenden Gehölzstreifen. 

Westlich des Plangebiets befindet sich eine Sportanlage mit mehreren Sportplätzen und einem Ver-
einsheim. Die Sportplätze sind von dichtem Baumbewuchs umstanden. Darüber hinaus ist die Umge-
bung überwiegend durch Wohnbebauung geprägt. In einer Entfernung von rund 100 m östlich liegt 
das Gelände der Diebels-Brauerei. 

Der landwirtschaftlich geprägte Außenbereich beginnt in rund 350 m Luftlinie westlich jenseits der 
Kevelaerer Straße (L 362). 

Abbildung: Luftbild des Plangebiets (ohne Maßstab) 
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4 Planungsvorgaben 

Regionalplan 

Im aktuell rechtskräftigen Regionalplan (GEP 99) wie im in Aufstellung befindlichen Regionalplanent-
wurf (RPD-E, Stand 2016) des Regierungsbezirks Düsseldorf ist das Plangebiet dem Allgemeinen 
Siedlungsbereich (ASB) zugeordnet. 

Abbildung: Darstellungen des Regionalplan-Entwurfs (ohne Maßstab) 

 

Landschaftsplan/Naturschutzrecht 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans und damit 
außerhalb des Landschaftsplans Nr. 13 Geldern - Issum. 
Schutzgebiete oder geschützte Objekte im Sinne des nationalen Naturschutzrechts existieren im 
Plangebiet nicht. 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete liegen im Plange-
biet oder seinem Umfeld ebenso wenig vor wie ein Lebensraumtyp nach der Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie). 

5 Ziele der Bauleitplanung 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Issum ist der Geltungsbereich im Osten als Grün-
fläche und im Westen als Verkehrsfläche – Parkplatz, öffentlich - dargestellt. 

Die Gemeinde Issum beabsichtigt, im Zuge der vorliegenden Änderungsplanung den Bereich als 
Wohnbaufläche darzustellen. 
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Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung 
einer Wohnbaufläche und deren Erschließung zur Versorgung der Wohnbevölkerung mit bedarfsge-
rechtem Wohnraum. 

6 Erschließung 

Das Plangebiet ist vollständig erschlossen. Die äußere Erschließung des Plangebiets erfolgt von Nor-
den über die Pappelstraße und von Osten über die Waldstraße. 

7 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet kann durch Erweiterung und Ergänzung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsnetze, 
die sich in den angrenzenden Straßen befinden, durch die zuständigen Versorgungsträger erschlos-
sen werden. Die erforderlichen Abstimmungen mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange wer-
den im Verlauf des nachfolgend aufzustellenden Bebauungsplans durchgeführt und in der Erschlie-
ßungsplanung weiter konkretisiert. 

8 Belange von Natur und Landschaft 

Eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans 
zum nachfolgenden Bebauungsplan, um den Umfang möglicher Kompensationsmaßnahmen festlegen 
zu können. 

9 Artenschutz 

Im Rahmen des § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG ist eine artenschutzrechtliche Prüfung für Planungs- und 
Zulassungsverfahren vorgeschrieben. Dabei stehen der Erhalt der Populationen einer Art sowie die 
Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten im Vordergrund. Insgesamt konzentriert sich 
das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren auf die europäisch geschützten FFH-
Anhang-IV-Arten und die europäischen Vogelarten. 

Das Planungsbüro StadtUmBau GmbH wurde beauftragt, in einer Vorprüfung1 festzustellen, ob durch 
die Realisierung der Planung planungsrelevante Arten betroffen sein könnten. 
Am 22.11.2017 wurde eine Ortsbesichtigung des Plangebiets durchgeführt. Zudem wurde das rele-
vante Artenspektrum über das nordrhein-westfälische Artenschutzfachinformationssystem ausgewer-
tet. 
Von den planungsrelevanten Arten für den 4. Quadranten der TK25 4404 (Issum) finden die allermeis-
ten Arten im Eingriffsgebiet keinen adäquaten Lebensraum. 
Während der Ortsbesichtigung wurden auf der Eingriffsfläche 8 Vogelarten angetroffen. Planungsrele-
vante Arten waren nicht darunter. 
Bei den angetroffenen Vogelarten handelte es sich um in NRW weit verbreitete Vogelarten und solche 
der Vorwarnliste, so dass sie für die Artenschutzrechtliche Vorprüfung keine Relevanz haben. 

                                                      
1 StadtUmBau GmbH: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 a „Mühlenstraße“ der Gemeinde 

Issum, Kevelaer, 27.11.2017 
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Die Realisierung der Planung hat somit keine Beeinträchtigung einer lokalen Population oder einer 
besonders streng geschützten Vogelart zur Folge. 
Laichhabitate oder wertvolle Landhabitate von Amphibien und Reptilien sind nicht betroffen, so dass 
negative Auswirkungen auszuschließen sind. 

Fledermausquartiere wurden nicht entdeckt. Mögliche Areale zur Nahrungssuche oder Zugstraßen 
werden durch den Eingriff nicht entwertet. Auch für Fledermäuse ergeben sich demzufolge keine ne-
gativen Auswirkungen. 

Die Gutachterin kommt abschließend zu der Einschätzung, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass 
lokale Populationen von den geplanten Maßnahmen negativ betroffen werden könnten. Insbesondere 
bleibt die nach § 44 Abs. 5 BNatSchG zu schützende „ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten (s. o.) durch die Planungen für alle planungsrelevanten Arten erhalten. 

10 Immissionsschutz 

In Bezug auf die westlich liegenden Sportanlagen handelt es sich bei dem vorliegenden Plangebiet 
der 8. FNP-Änderung um heranrückende Wohnbebauung. Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung 
zur planungsrechtlichen Vorbereitung einer Realisierung der beabsichtigten Wohnnutzung wird des-
halb ein Schallgutachten erarbeitet, welches die zu erwartende Sportanlagenlärmkulisse und den 
Schutzanspruch der zukünftigen Wohnnutzung betrachtet und mögliche Konflikte wie auch Maßnah-
men aufzeigen wird. 
Für den Fall, dass die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung im Plangebiet 
überschritten werden, könnten auf der nachfolgenden Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Lärm-
minderungsmaßnahmen festgelegt werden. 
Eine endgültige Lösung des möglichen Schallkonfliktes ist auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
nicht möglich. Es ist aber angesichts der zur Verfügung stehenden Instrumente auf der Ebene des 
Bebauungsplans davon auszugehen, dass ein Ausgleich der betroffenen Belange möglich sein wird. 
Insofern sind der Wohngebietsausweisung an dieser Stelle entgegenstehende unlösbare immissions-
schutzfachliche Probleme derzeit nicht zu erkennen. 
Eine genauere Betrachtung der Immissionssituation erfolgt auf der Ebene des für die vorliegende Flä-
che aufzustellenden Bebauungsplans. 

11 Denkmal- und Bodendenkmalpflege 

Belange des Denkmalschutzes sind aus derzeitiger Sicht nicht betroffen. Auch über das Vorhanden-
sein von Bodendenkmälern ist nichts bekannt. 

12 Altlasten 

Innerhalb des Plangebiets sind keine Altlasten bekannt. 

13 Kampfmittel 

Die Region war Kampfgebiet des Zweiten Weltkrieges. Einlagerungen von Kampfmitteln im Boden 
können deshalb nicht ausgeschlossen werden. 
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Die Bauherren werden durch Hinweis auf dem aufzustellenden Bebauungsplan über diese Umstände 
sowie über Verhaltensmaßregeln bei Auffinden von Kampfmitteln oder bei der Durchführung von Erd-
arbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen informiert. 

14 Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für alle Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzuführen. Diese ist ein 
integrierter Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen werden 
ermittelt und in einem Umweltbericht zusammengefasst. Dieser Umweltbericht wird die im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit eingegangenen Anregungen berück-
sichtigen und als Teil der Begründung zur öffentlichen Auslegung vorliegen. 

Hinsichtlich der Umweltbelange werden insbesondere die Auswirkungen auf den Menschen, auf Tier- 
und Pflanzenarten und Lebensräume, auf Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie 
Kultur- und Sachgüter geprüft. 

Bezogen auf das Schutzgut Mensch werden Aussagen zu einer möglichen Betroffenheit durch Sport-
anlagenlärm getroffen. 
Bezogen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen werden Aussagen zu Biotoptypen, Lebensraumpoten-
zial für Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien und Reptilien sowie zur Erfüllung oder Nichterfüllung ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände getroffen. 

Bezogen auf das Schutzgut Boden werden Aussagen zu Bodentypen- und -funktionen, Flächeninan-
spruchnahme, Auswirkungen durch Bodenversiegelung, Maßnahmen zur Vermeidung und Verminde-
rung erheblicher Beeinträchtigungen getroffen. 

Bezogen auf das Schutzgut Wasser werden Aussagen zum Grundwasser und der Ableitung von Nie-
derschlagswasser getroffen. 

Bezogen auf das Schutzgut Luft und Klima werden Aussagen zu Siedlungsflächen, Schadstoffbelas-
tung bzw. Luftqualität, Lokalklima und Auswirkungen durch die Siedlungsentwicklung getroffen. 

Bezogen auf das Schutzgut Landschaft werden Aussagen zu anthropogener Vorprägung, Erholungs-
eignung und Auswirkungen durch visuelle Veränderungen getroffen. 

Bezogen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter werden Aussagen zu Vorhandensein oder 
Nichtvorhandensein von Denkmälern und dem Verhalten bei Funden getroffen. 
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